
 
1 

 

Auszug aus dem Feuerwehrgesetz (FwG) 

Stand: 01.01.2016 

 

§ 2 Aufgaben der Feuerwehr  

(1) Die Feuerwehr hat 

1. bei Schadenfeuer (Bränden) und öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten und den Einzelnen und 

das Gemeinwesen vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und 

2. zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohlichen Lagen technische Hilfe zu leisten. 

Ein öffentlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Unglücksfall oder dergleichen verur-

sachtes Ereignis, das zu einer gegenwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Leben 

und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere wesentliche Rechtsgüter führt, von 

dem die Allgemeinheit, also eine unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, unmit-

telbar betroffen ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des Schadens nur durch außergewöhnli-

che Sofortmaßnahmen beseitigt oder verhindert werden kann. 

(2) Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt werden 

1. mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für Menschen, Tiere und Schiffe und 

2. mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der Brandschutzaufklärung und -erziehung 

sowie der Brandsicherheitswache. 

(3) Rechtsansprüche einzelner Personen werden durch die vorstehenden Bestimmungen nicht be-

gründet. 

 

§ 26 Überlandhilfe der Feuerwehren 

(1) Die Gemeindefeuerwehren haben sich gegenseitig auf Anforderung Hilfe zu leisten, sofern die 

Sicherheit in der eigenen Gemeinde dadurch nicht wesentlich gefährdet wird. Der Bürgermeister der 

Hilfe bedürftigen Gemeinde oder bei Gefahr im Verzug der Technische Einsatzleiter fordert diese bei 

der um Hilfe zu ersuchenden Gemeinde an. Die Anforderung können auch der zuständige feuerwehr-

technische Beamte (§ 23) und bei Gefahr im Verzug die Leitstelle veranlassen. 

(2) Die Kosten der Überlandhilfe hat der Träger der Gemeindefeuerwehr zu tragen, dem Hilfe geleis-

tet worden ist. § 34 Absätze 4 bis 8 gelten entsprechend. Abweichend von Satz 1 kann die Hilfe leis-

tende Gemeinde die Kosten des Einsatzes nach § 34 unmittelbar beim Kostenersatzpflichtigen erhe-

ben, wenn die Überlandhilfe aufgrund einer Vereinbarung mit der Hilfe empfangenden Gemeinde 

oder der Festlegung eines Einsatzgebiets für die Überlandhilfe nach § 22 Absatz 6 Satz 2 geleistet 

wurde. Die Gemeinden können Vereinbarungen über die Kosten der Überlandhilfe abschließen. 
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§ 34 Kostenersatz 

(1) Einsätze der Gemeindefeuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, soweit nicht in Satz 2 et-

was anderes bestimmt ist. Die Träger der Gemeindefeuerwehr verlangen Kostenersatz 

1. vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeige-

führt hat, 

2. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeu-

gen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde, 

3. vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -einsatzmittel, die bei einem Brand in einem 

Gewerbe- oder Industriebetrieb anfallen, 

4. vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim Umgang mit Gefahrstoffen oder wasser-

gefährdenden Stoffen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand, 

5. von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignisses die Feuerwehr vorsätzlich oder in-

folge grob fahrlässiger Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat, 

6. vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer Brandmeldeanlage oder einer anderen 

technischen Anlage zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden mit automatischer 

Übertragung des Alarms an eine ständig besetzte Stelle ausgelöst wurde, ohne dass ein Schadenfeuer 

vorlag, 

7. vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf ausgelöst wurde, der über ein in einem 

Kraftfahrzeug installiertes System zum Absetzen eines automatischen Notrufs oder zur automati-

schen Übertragung einer Notfallmeldung an eine ständig besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass 

ein Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 vorlag. 

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des Polizeigesetzes entsprechend. 

(2) Für Einsätze der Gemeindefeuerwehr nach § 2 Absatz 2 sollen die Träger der Gemeindefeuerwehr 

Kostenersatz verlangen. Kostenersatzpflichtig ist 

1. derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht hat; § 6 Absätze 2 und 3 des Polizei-

gesetzes gelten entsprechend, 

2. der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung erforderlich gemacht hat, oder derjenige, 

der die tatsächliche Gewalt über eine solche Sache ausübt, 

3. derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde, 

4. abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb 

von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht 

wurde. 
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(3) Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine unbillige Härte wäre oder im öffent-

lichen Interesse liegt. 

(4) Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe 

der Absätze 5 bis 8 erhoben; er kann durch Satzung geregelt werden. Die Stundensätze werden halb-

stundenweise abgerechnet. Daneben kann Ersatz verlangt werden für 

1. von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Gemeinde- und Werkfeuerwehren oder 

anderen Hilfe leistenden Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten, 

2. die Kosten der Sonderlösch- und -einsatzmittel nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 3, 

3. sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten und Auslagen. Hierzu gehören insbe-

sondere die durch die Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nummer 1 erfasster Dritter, die 

Verwendung besonderer Lösch- und -einsatzmittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer 

Ausrüstungen entstandenen Kosten und Auslagen. 

(5) Die Stundensätze für ehrenamtlich tätige Einsatzkräfte setzen sich zusammen aus den beim Ein-

satz gewährten Entschädigungen für Verdienstausfall und Auslagen sowie sonstigen für die ehren-

amtlich tätigen Feuerwehrangehörigen der Einsatzabteilungen entstehenden jährlichen Kosten, die 

auf der Grundlage von 80 Stunden je Feuerwehrangehörigem berechnet werden. Durch Satzung 

können Durchschnittssätze festgesetzt werden. 

(6) Die Stundensätze für hauptamtliche Einsatzkräfte sind so zu bemessen, dass die nach betriebs-

wirtschaftlichen Grundsätzen insgesamt ansatzfähigen Kosten einschließlich Verwaltungs- und Ge-

meinkosten gedeckt werden. Sie sind aufgrund der sich aus der regelmäßigen wöchentlichen Arbeits-

zeit der Beamtinnen und Beamten nach § 4 der Arbeitszeit- und Urlaubsverordnung ergebenden 

Jahresarbeitsstunden festzusetzen. 

(7) Für die Berechnung der Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge können als jährliche Kosten zehn 

Prozent der Anschaffungskosten der Fahrzeuge angesetzt werden; die Anschaffungskosten sind um 

Zuschüsse des Landes aus Mitteln der Feuerschutzsteuer zu kürzen. Die ansetzbaren Kosten nach 

Satz 1 sind um den Anteil des öffentlichen Interesses in Höhe von 50 Prozent zu vermindern. Für die 

Berechnung der Stundensätze sind 80 Stunden je Fahrzeug zugrunde zu legen. Bei der Berechnung 

der Stundensätze können für vergleichbare Fahrzeuge Durchschnittssätze festgesetzt werden. 

(8) Das Innenministerium kann nach Maßgabe des Absatzes 7 Stundensätze für Feuerwehrfahrzeuge 

durch Rechtsverordnung festsetzen. 

(9) Die Kosten werden durch Verwaltungsakt festgesetzt. Für das Erhebungsverfahren findet § 3 Ab-

satz 1 Nummer 5 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) entsprechende Anwendung. Für die Festset-

zungsverjährung sind die §§ 169 bis 171 der Abgabenordnung mit den für Kommunalabgaben nach § 

3 Absatz 1 Nummer 4 Buchstabe c KAG geltenden Maßgaben entsprechend anwendbar. 

(10) Leistet eine Gemeindefeuerwehr dem Bund Amtshilfe, gelten für den Kostenersatz die Absätze 4 

bis 8 entsprechend. 

 


